
Zeitschrift: Zivilschutz = Protection civile = Protezione civile

Herausgeber: Schweizerischer Zivilschutzverband

Band: 30 (1983)

Heft: 9

Rubrik: Impressum

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 30.03.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


AKTUELL ACTUALITE

dienst: ARV 1981 S. 68). Deshalb
handelt es sich bei diesen Dienstarten

um eine unverschuldete
Arbeitsverhinderung des Arbeitnehmers

im Sinne von Artikel 324a und
324b des Obligationenrechts.
Da in diesen Fällen der Arbeitnehmer

obligatorisch gegen den
Lohnausfall versichert ist, kommt Artikel

324b des Obligationenrechts zur
Anwendung: Der Arbeitgeber
muss infolgedessen während einer
bestimmten Zeit die Differenz
zwischen vier Fünfteln des Lohnes und
der Entschädigung der Versicherung

bezahlen (vgl. im gleichen Sinne

ARV 1978 S. 81ff.).

3. Die Artikel 324a und 324 b des
Obligationenrechts bieten gewisse
Auslegungsschwierigkeiten. Der
Bundesrat ist deshalb bereit, die
beiden Bestimmungen zu überprüfen.

Es soll aber abgewartet werden,

bis die Revision des Bundesgesetzes

über die Krankenversicherung
beendet ist; denn dieses

Gesetz wird eine obligatorische
Lohnausfallversicherung für
Arbeitsverhinderungen infolge Krankheit -
das letzte der wichtigsten Risiken
von Artikel 324a des Obligationenrechts

- einführen.

Berner Regierungsrat unterstützt den Zivilschutzchef

Umstrittener Kleiderbefehl gilt
Wer an kantonalen Kursen und
Rapporten von zwei- und mehrtägiger
Dauer teilnimmt, hat ein Arbeitskleid
zu tragen. Der Regierungsrat deckt
diese Verfügung des Vorstehers des
kantonalen Amtes für Zivilschutz. Die
Einheitlichkeit trage «wesentlich dazu
bei, das Bild des Zivilschutzes in der
Öffentlichkeit zu verbessern».

Politische Opposition gegen den «Befehl,

wer besoldet ist, trägt Uniform»
machte das Junge Bern. Grossrätin
Joy Matter reichte eine Interpellation
ein, der Berner Stadtrat und Fürsprecher

Marc Wehrlin deponierte eine
Zivilschutzbeschwerde.
Wehrlin hatte sich an einem zentralen
Kaderkurs auf der Berner Allmend
geweigert, die Arbeitskleidung
anzuziehen. «Deshalb wollte man mich
hinauswerfen.» Nach Absprache mit
dem Kursleiter habe er dann «freiwillig

und ohne Sold» dem Instruktionskurs

beigewohnt.

Nicht gegen den Zivilschutz
In der Beschwerde, die er an Ort und
Stelle formulieren und dem Vorge¬

setzten abgeben musste, spricht er
zwei Hauptpunkte an. «Ob der Befehl
des Zivilschutzchefs auf einer
genügenden Rechtsgrundlage basiere. Und
ob es rechtmässig sei, jemanden, der
sich weigere, die Arbeitskleidung zu
tragen, gleich vom Kurs auszuschlies-
sen. Würden andere Sanktionen - wie
etwa ein Verweis - nicht genügen?»
Er sei ein «einigermassen überzeugter
Zivilschützer», meinte Wehrlin. «Mir
geht es nicht darum, dem Zivilschutz
zu schaden. Aus dem Zivilschutz darf
aber keine paramilitärische
Sandkastenorganisation werden. Verwal-
tungsmässig soll er straff, korrekt und
effizient geführt werden, aber nach
den Prinzipien einer zivilen Organisation.»

Wenn das auf Gesetzes- oder
Verordnungsebene anders entschieden

werde, «dann unterziehe ich
mich. Nicht aber unter einen einsamen

Befehl eines Chefbeamten».

«Im Ermessen der Kantone»
In der Beantwortung der Interpellation

von Grossrätin Joy Matter stellt
der Regierungsrat fest, es läge in der
Kompetenz des Vorstehers des Amtes

Bern
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für Zivilschutz, eine Anordnung für
das Tragen des Arbeitskleides zu
erlassen. «Der Zivilschutz kennt keine
Uniform.» Gemäss Auskunft des
Bundesamtes liege es «im Ermessen der
Kantone, die ihnen richtig scheinenden

Anordnungen zu treffen». Der
Bundesrat erlasse Materiallisten über
einheitliche Ausrüstung der
Schutzorganisationen, den Kantonen obliege
der Vollzug. Im Kanton Bern sei dafür
das Amt für Zivilschutz zuständig.
«Umfragen bei anderen Kantonen
haben ergeben, dass diese das Tragen
des Arbeitskleides weitgehend den
Gemeinden überlassen. In Kursen,
welche die Kantone durchführen, ist
die Handhabung unterschiedlich»,
stellt die Regierung fest. Sie zeigt sich
als klare Befürworterin eines «einheitlichen

äusseren Erscheinungsbildes»
des Zivilschutzes. «Zweifellos hängt
die Effizienz oder die Einsatzbereitschaft

des Zivilschutzes nicht nur von
seinem äusseren Erscheinungsbild ab,
aber es trägt wesentlich dazu bei, sein
Bild in der Öffentlichkeit zu verbessern.»

Die Benützung der Ausrüstung
im Zivilschutz - dazu gehöre das Tragen

des Arbeitskleides - sei «ein Teil
der Ausbildung und darf nicht als

gesonderte Massnahme betrachtet
werden».
Für 1984 kündigt der Regierungsrat
ein Gesamtverteidigungsgesetz an; die
heute fehlende Verordnung über die
Aufgaben des Amtes für Zivilschutz
werde darauf basieren müssen.
Markus Schneider («Berner Zeitung»,
BZ)
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